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Regeste

Hilflosenentschädigung

Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde wird in dem Sinne gutgeheissen, als die angefochtene Verfügung der
IV-Stelle Basel-Landschaft vom 6. August 2019 aufgehoben und die Angelegenheit zur
weiteren Abklärung im Sinne der Erwägungen und zum Erlass einer neuen Verfügung an
die IV-Stelle Basel-Landschaft zurückgewiesen wird.

E. 2
Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 800.-- werden der IV-Stelle Basel-Landschaft
auferlegt. Dem Beschwerdeführer wird der geleistete Kostenvorschuss in der Höhe von Fr.
800.-- zurückerstattet.

E. 3
Die IV-Stelle Basel-Landschaft hat dem Beschwerdeführer eine reduzierte
Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 11'931.55 (inkl. Honorarrechnung von Dr. phil.
I.____ vom 21. Juni 2020, Auslagen und 7,7% Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
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